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Beitragsordnung 
Laut Jahreshauptversammlung vom 23.04.2024 werden folgende Beiträge erhoben: 

 

 
Freizeitsport/  
Urban Dance 

Academy 

Turniersport 

Gruppen/ Formationen 
(Phoenixgarde/ Jump it/  

The Blue Print/ K-Pop Show 
& Contest-Gruppe) 

Latein D-S 
Standard D/C 

Standard 
B/A/S 

Aufnahmegebühr 
(einmalig) 

35,00 € 

Passive Mitgliedschaft 7,50 € 

Mitgliedschaft in einer Gruppe: 

Bis 10 Jahre 21,00 € 20,00 € 

Bis 18 Jahre 23,00 € 22,00 € 

Ab 18 Jahre 27,00 € 26,00 € 36,00 € 46,00 € 

Mitgliedschaft in mehreren Gruppen: 

Bis 10 Jahre 30,00 € 25,00 € 25,00 € 

Bis 18 Jahre 35,00 € 27,00 € 27,00 € 

Ab 18 Jahre 40,00 € 36,00 € 41,00 € 50,00 € 

 
Erläuterungen zur Tabelle 
 

✔ Passive Mitglieder zahlen neben der einmaligen Aufnahmegebühr den Passiv-Beitrag. Sie dürfen damit nicht 
am Training im Verein teilnehmen. 

✔ Der Mitgliedsbeitrag wird über die Zeile mit dem zutreffenden Alter und der Spalte mit der zutreffenden 
Kategorie ausgewählt. 

✔ Sollte ein Mitglied sich in mehreren Spalten wiederfinden, so ist der höhere Beitrag der Mitgliedsbeitrag. 

✔ Mehrere Gruppen heißt hierbei: Das Mitglied kann mehrere Gruppen im gesamten Verein besuchen und ist 
nicht auf die des einzelnen Bereichs beschränkt. 

 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
 
Zahlung der fälligen Beiträge: 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils im Voraus zum 01. des jeweiligen Monats fällig. Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds 
wird eine Aufnahmegebühr von 35,00 € fällig. Laut Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 28.03.2008 kann nur 
Mitglied werden, wer der Braunschweig Dance Company e.V. die Ermächtigung zum Lastschrifteinzug erteilt. Der 
Lastschrifteinzug erfolgt normalerweise im Zeitraum der ersten 3 Werktage eines Monats. 

 

Vereinsausschluss 
 
Rücklastschriften: 

 
Ist das Konto des Vereinsmitgliedes zum Termin des Lastschrifteinzugs nicht gedeckt, entsteht dem Verein eine 
Rücklastschrift. Dem jeweiligen Mitglied wird infolgedessen eine Zahlungsaufforderung zugestellt. In dieser werden die 
offenen Mitgliedsbeiträge sowie dem Verein entstandene Bankgebühren in Rechnung gestellt. Sollte das Mitglied auf 
diese Aufforderung nicht reagieren und es kommt zu einer weiteren Rücklastschrift erfolgt der sofortige 
Vereinsausschluss. 


